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Entscheide der medizinischen Fach
gesellschaften wirken sich auf die 
Gesundheitsversorgung der Kantone aus

Im Gesundheitswesen werden auf nationaler Ebene 
 zunehmend Entscheide getroffen oder Richtlinien er-
lassen, die für periphere Kantone mit geringer Bevöl-
kerungszahl und einer dezentralen Besiedelung wie 
den Kanton Graubünden einschneidende Auswirkun-
gen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
wie auch der Feriengäste zeitigen.
Entsprechende Entscheide oder Richtlinien werden 
 dabei nicht nur vom Bund getroffen beziehungsweise 
erlassen. Auch Entscheide beziehungsweise Richtlinien 
der medizinischen Fachgesellschaften können gravie-
rende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung 
der Kantone haben. Zumindest bei einzelnen Entschei-
den und Richtlinien besteht Grund zur Annahme, dass 
sie nicht qualitativ, sondern standespolitisch oder in 
der zentrumsspitallastigen Zusammen setzung des 
Entscheidgremiums begründet sind. So ist beispiels-
weise nicht nachvollziehbar, welchen Beitrag die mini-
malen Netto- und Brutto-Flächenvorgaben pro Bett 
 einer Station, wie sie in den von den Vor ständen ver-
schiedener Fachärztegesellschaften im Mai 2013 verab-
schiedeten Richtlinien für die Anerkennung von Inter-
mediate Care Units enthalten sind, zur Qualität leisten 
sollen. Der Kanton Graubünden sah sich auf Grund der 
räumlichen Verhältnisse in den Spitälern  jedenfalls ge-
zwungen, die minimalen Netto- und Bruttoflächen-
vorgaben pro Bett der Intermediate Care Units zu redu-
zieren.
Die zentrumsspitallastige Zusammensetzung der fach-
ärztlichen Gremien ist oft darin begründet, dass es den 
in kleineren Spitälern tätigen Ärztinnen und Ärzten 
oft mangels Stellvertretung nicht möglich ist, an den 
Fachärztetagungen teilzunehmen, womit die Interes-
sen beziehungsweise Anliegen der kleineren Spitäler 
oft ungehört bleiben. Es ist entsprechend seitens der 
medizinischen Fachgesellschaften zu überlegen, wie 
die Ärzte der kleineren Spitäler besser in ihre Ent-
scheidfindung eingebunden werden können.

Bedürfnisse der Kantone mit einer 
 dezentralen Besiedelung sind bei 
der Konzeption der Weiterbildungs
programme miteinzubeziehen

Durch die zunehmende Spezialisierung in der Medizin 
gestaltet sich die Rekrutierung von Assistenzärzten 
und Fachärzten für peripher gelegene kleine Regional-
spitäler immer schwieriger. Eine unzureichende ärzt-
liche Dotierung beeinträchtigt oder gefährdet gar die 
medizinische Grundversorgung im Einzugsgebiet die-
ser Spitäler.
Bei der Konzeption der Weiterbildungsprogramme ins-
besondere in den Gebieten Allgemeine Innere Medizin 
und Allgemeinchirurgie sollten die Fachärztegesell-
schaften entsprechend dem Umstand Rechnung tra-
gen, dass weitläufige Kantone mit einer dezentralen 
Besiedelung neben spezialisierten Ärzten im Zentrums-
spital für die medizinische Grundversorgung ihrer Be-
völkerung über das ganze Kantonsgebiet in den übri-
gen Spitälern Ärzte mit einer breiten Ausbildung 
benötigen. Es gibt immer wieder Notfälle, wo der Pa-
tient nicht verlegbar ist oder bei denen der Patient bei 
einer Verlegung aus dem therapeutischen Zeitfenster 
fällt (z.B. bei der Schlaganfalltherapie). Damit Ärzte in 
den Regionalspitälern bei Notfällen über die erforder-
liche Erfahrung verfügen, müssen sie über eine breite 
Grundausbildung verfügen und diese im Tagesge-
schäft auch zur Anwendung bringen dürfen.
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In meiner Eigenschaft als Gesundheitsdirektor eines 
Kantons mit einer dezentralen Gesundheitsversorgung 
appelliere ich an die Fachärztegesellschaften zu be-
denken, welche Auswirkungen ihre Entscheide bezie-
hungsweise Richtlinien auf die Versorgung eines dünn 
besiedelten Gebirgskantons haben können, und ent-
sprechend ihre Entscheide und Richtlinien so auszuge-
stalten, dass sie auch den Gegebenheiten und Bedürf-
nissen eines solchen Kantons Rechnung tragen.
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